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§ 51 GOG
 GOG - Gerichtsorganisationsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.08.2025

1. (1)Zur Besorgung der Kanzleigeschäfte und zur Unterstützung der Beamten der Gerichtskanzlei bei Besorgung

ihrer Amtsgeschäfte können Kanzleigehilfen aufgenommen werden. Die Aufnahme kann gegen festen Gehalt

oder gegen Taggeld auf Kündigung erfolgen.

2. (2)Als Kanzleigehilfen gegen festen Gehalt dürfen nur Personen verwendet werden, welche die Prüfung als

Beamte der Gerichtskanzlei oder eine besondere Prüfung bestanden haben.

3. (3)Die näheren Vorschriften über diese Prüfung und die sonstigen Bestimmungen über die Befähigung zur

Verwendung als Kanzleigehilfe, sowie die Bezeichnung der zur Entlassung von Kanzleigehilfen berechtigten

Organe bleiben den im Verordnungswege zu erlassenden Dienstvorschriften und den zu deren Durchführung

vom Justizminister erlassenden Anordnungen vorbehalten.

4. (4)Die Kanzleigehilfen haben die genaue Erfüllung der ihnen ertheilten Dienstaufträge und die Verschwiegenheit

in Sachen des gerichtlichen Dienstes eidlich zu geloben.
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